
A
llgem

eines
N

ach dem
 Landeshundegesetz N

RW
 sind Hunde in folgende G

rup-
pen eingeteilt:

G
efährliche H

unde (sog. § 3-H
unde)

Pitbull Terrier, Am
erican Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull-

terrier, Bullterrier und deren Kreuzungen untereinander und m
it

anderen Hunderassen. Im
 Einzelfall auch Hunde anderer Rassen,

deren G
efährlichkeit nach am

tstierärztlicher Begutachtung vom
 O

rd-
nungsam

t festgestellt w
urde.

H
unde bestim

m
ter Rassen (sog. § 10-H

unde)
Alano, Am

erican Bulldog, Bullm
astiff, M

astiff, M
astino Espanol,

M
astino N

apoletano, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottw
eiler,

Tosa Inu und deren Kreuzungen untereinander und m
it anderen

Hunderassen.

G
roße H

unde (sog. § 11-H
unde)

Hunde, die ausgew
achsen eine W

iderristhöhe von m
indestens 40 cm

oder ein G
ew

icht von m
indestens 20

kg haben.

K
leine H

unde
Hunde, die ausgew

achsen eine W
iderristhöhe von w

eniger als 40 cm
und ein G

ew
icht von w

eniger als 20 kg haben und nicht per G
esetz

oder von der O
rdnungsbehörde als „gefährlich“ eingestuft sind.

M
eldepflichten

Steuerrechtlich sind alle Hunde beim
 Kassen- und Steueram

t anzu-
m

elden. 

Zusätzlich sind alle sog. § 3- Hunde , § 10- Hunde und §11- Hunde
beim

 O
rdnungsam

t anzum
elden. Hier gelten je nach Einstufung

besondere Voraussetzungen für die Haltung. Dies kann unter U
m

-
ständen auch eine besondere Erlaubnispflicht bedeuten.

Die Anm
eldevordrucke gibt es beim

 Bürger-Service in den Bezirks-
äm

tern, im
 Internet oder über Call Duisburg.

Angriffe von Hunden sow
ohl auf M

enschen als auch auf Tiere sollten
dem

 O
rdnungsam

t gem
eldet w

erden. N
ach Feststellung durch die

O
rdnungsbehörde auf der G

rundlage eines G
utachtens durch den

Am
tstierarzt kann ein Hund ungeachtet der Rasse als gefährlich ein-

gestuft w
erden.

H
unde an die Leine

G
rundsätzlich sind alle Hunde nach dem

 Landeshundegesetz N
RW

 in
folgenden Bereichen an einer zur Verm

eidung von G
efahren ge-

eigneten Leine zu führen:
- in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerört-

lichen Bereichen, Straßen und Plätzen m
it vergleichbarem

 Publi-
kum

sverkehr,
- in der Allgem

einheit zugänglichen, um
friedeten Park-, G

arten- und
G

rünanlagen m
it Ausnahm

e besonders ausgew
iesener Hundeaus-

laufflächen,
- bei öffentlichen Versam

m
lungen, U

m
zügen, Volksfesten und son-

stigen Veranstaltungen m
it M

enschenansam
m

lungen,
- in öffentlichen G

ebäuden, Schulen und Kindergärten,
- in Fluren, Aufzügen, Treppenhäusern und auf Zuw

egen von M
ehr-

fam
ilienhäusern.

Zusätzliche Regelungen für bestim
m

te H
unde

Für die sog. §
3- Hunde und für §

10- Hunde gilt eine generelle
Leinen- und M

aulkorbpflicht.

Ü
ber Ausnahm

em
öglichkeiten inform

iert Sie das O
rdnungsam

t.

Für große Hunde gem
äß §

11 Landeshundegesetz N
RW

 gilt neben
den grundsätzlichen Vorschriften im

 Landeshundegesetz eine zusätz-
liche Leinenpflicht innerhalb im

 Zusam
m

enhang bebauter O
rtsteile

auf öffentlichen Straßen, W
egen und Plätzen.

Besondere Regelungen für alle H
unde in D

uisburg
Von Kinderspielplätzen, Sandkästen, Liegew

iesen, Sportflächen und
Friedhöfen sind Hunde jeder Rasse und G

röße fernzuhalten. Auch
auf W

ochenm
ärkten ist die M

itnahm
e von Hunden - bis auf Blinden-

hunde - verboten. In ausgew
iesenen Park-, G

arten- und G
rünan-

lagen sind Tiere an der Leine zu führen. 

N
ach dem

 Landschaftsgesetz und dem
 Landschaftsplan der Stadt

Duisburg gilt in den N
aturschutzgebieten in Duisburg eine generelle

Leinenpflicht.

D
as ärgert

Die ca. 20.000 Hunde in Duisburg produzieren täglich 5
Tonnen

Hinterlassenschaften. 
Hierdurch 

entsteht 
ein 

erhebliches 
Abfall-

problem
.

Völlig schief liegt, w
er m

eint, die Hundesteuer rechtfertige den Hun-
dehaufen auf der Straße. Sie ist keine Benutzungsgebühr und recht-
fertigt nicht, öffentliche Straßen und Anlagen als Hundetoiletten in
Anspruch zu nehm

en.

N
atürlich m

uss der Hund auch sein „G
eschäft“ m

achen können.
Folgende „Regeln“ gelten aber dann für Frauchen und Herrchen:
G

ebüsche sind für Hunde ein geeigneter O
rt. Ist es aber m

al an einer
anderen Stelle passiert, bitte unbedingt den Hundekot m

it Hundeset
oder Tüte entfernen. Diese können dann in die M

ülltonne oder den
Papierkorb auf der Straße entsorgt w

erden.

N
ach der Duisburger Sicherheits- und O

rdnungsverordnung hat der-
jenige, der auf Verkehrsflächen und in Anlagen Hunde oder andere
Tiere m

it sich führt oder frei laufen lässt, dafür zu sorgen, dass diese
w

eder Personen noch Tiere gefährden, noch Sachen - insbesondere
G

ehw
ege, Plätze und Blum

enanlagen - beschm
utzen oder beschä-

digen. Tierkot ist von diesen Flächen sofort ordnungsgem
äß zu ent-

sorgen.

D
as kann teuer w

erden
Diese Regeln basieren im

 W
esentlichen auf dem

 Landeshundegesetz
N

RW
, der Sicherheits- und O

rdnungsverordnung der Stadt Duisburg,
dem

 Landesforstgesetz N
RW

 und dem
 Landschaftsgesetz N

RW
. Ver-

stöße können m
it G

eldbußen bis 100.000
EU

R geahndet w
erden.

Für Verstöße gegen die Anleinpflicht oder bei N
ichtentsorgung von

Hundekot ist in jedem
 Fall m

it einem
 Verw

arnungsgeld von 35 EU
R

zu rechnen. G
ravierende Verstöße w

erden in einem
 Bußgeldverfah-

ren behandelt und können deutlich teurer w
erden.

W
enn Sie Fragen haben:
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Freilaufm
öglichkeiten

In Duisburg gibt es eine Vielzahl von Flächen, auf denen Hunde un-
angeleint laufen dürfen. § 3- und § 10-Hunde benötigen dort jedoch
eine Befreiung von der Leinenpflicht durch das O

rdnungsam
t.

Etw
a in den Duisburger Landschaftsschutzgebieten, sow

eit keine
Park-, 

G
arten- 

oder 
G

rünanlage, 
und 

im
 

W
ald 

darf 
nach 

dem
Landesforstgesetz und dem

 Landschaftsgesetz ein Hund im
 Ein-

flussbereich des Halters im
 Bereich der W

ege unangeleint bleiben. 
Private Rechte an solchen Flächen bleiben davon jedoch unberührt.
Z.B. im

 Bereich der Rhein- und Ruhrw
iesen ist eine G

roßzahl der
Flächen Eigentum

 von Landw
irten oder verpachtet, so dass den

Eigentüm
ern oder Pächtern dort das entsprechende Hausrecht zu-

steht und der Hundeauslauf zum
eist nicht gestattet w

ird.
G

rundsätzlich obliegt es jedoch der Hundehalterin oder dem
 -halter,

sich m
it den geltenden Regelungen vertraut zu m

achen und eigen-
verantw

ortlich zu erkennen, ob und w
o er seinen Hund unangeleint

laufen lassen darf.
Im

 Folgenden sind beispielhaft verschiedene großflächige Bereiche
aufgeführt, in denen nach heutigem

 Stand keine generelle Anlein-
pflicht besteht. Jedoch ist es bei den hier genannten Bereichen nicht
auszuschließen, dass W

idm
ungen oder Beschilderungen geändert

w
erden und som

it Hunde dort zukünftig an der Leine zu führen
w

ären. 
Die Pflicht zur Rücksichtnahm

e und zur Verm
eidung von vom

 Tier
ausgehenden G

efahren besteht nach w
ie vor. 

Tierschutzzentrum
 D

uisburg
Fast täglich w

erden in unserer Stadt entlaufene oder ausgesetzte
Hunde, Katzen und Kleintiere aufgefunden. M

anchm
al w

ird gegen
geltende G

esetze verstoßen oder Tiere können  nicht m
ehr versorgt

w
erden. In all diesen Situationen ist das Städtische Tierheim

 Duis-
burg der richtige Ansprechpartner.

Seit Februar 2002 leitet der Verein Tierschutzzentrum
 Duisburg e.V.

das Städtische Tierheim
 Duisburg, das durchschnittlich etw

a 120
Hunde, 80 Katzen und 60 Kleintiere beherbergt und jährlich für ca.
1500 Tiere zur Zw

ischenstation w
ird. O

ft stellt m
an sich ein Tierheim

als tristen O
rt m

it unglücklichen, eingesperrten und einsam
en Tieren

vor. All dem
 versuchen w

ir zusam
m

en m
it unserem

 Team
 und un-

zähligen ehrenam
tlichen Helferinnen und Helfern, die sich an der Be-

treuung und Verm
ittlung der Tiere beteiligen, entgegenzuw

irken. 

G
erade bei Hunden geht es oft nicht m

ehr um
 die kurzfristige Ver-

w
ahrung, denn m

anche bleiben m
ehrere Jahre im

 Tierheim
, bevor

sie ein neues Zuhause finden. Viele Ehrenam
tliche sorgen dafür, dass

unsere tierischen G
äste ausreichend Bew

egung und ein anspruchs-
volles Beschäftigungsprogram

m
 erhalten. M

it Spenden vieler Tier-
freunde konnten w

ir in den letzten Jahren die U
nterbringungsm

ög-
lichkeiten für alle Tierarten verbessern sow

ie Freilaufflächen und
einen Badeteich für Hunde schaffen.

Ältere M
itm

enschen, Frühpensionierte und auch Erw
erbslose ent-

decken den Tierschutz als eine sinnvolle, neue Aufgabe, Erw
erbs-

tätige finden bei uns in ihrer Freizeit Entspannung m
it Tieren oder

z.B. einen sportlichen Hund als Laufbegleitung. In unserer Jugend-
gruppe w

erden Kinder ab 10 Jahren an die Tierschutzarbeit herange-
führt. 

Ist nun vielleicht auch Ihr Interesse an Tierschutzarbeit gew
eckt oder

suchen Sie ein neues Haustier, dann besuchen Sie uns im
 Städti-

schen Tierheim
 Duisburg an der Lehm

straße 12, 47059 Duisburg-
N

euenkam
p oder rufen Sie uns an unter Telefon 0203-9355090. 

W
eitere Inform

ationen finden Sie auch im
 Internet unter:

w
w

w
.duisburger-tierheim

.de
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